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4. tu der unauflöslichen Einheit mit dem hl. Stuhl und in der
Unterwerfung unter die allgemeine Jurisdiction desselben.

Das also war der Cäsarismns der heidnischen Welt, die Herr¬
schaft des Menschen über den Menschen sowohl in Sachen bürgerlichen
Gehorsams, tvic in Sachen religiöser Gottesverehrnng; nnd das war
die Beschränkung dieser absoluten nnd unerträglichen Herrschaft des
Menschen über den Menschen durch die Trennung der beiden Gewalten,
der weltlichen nnd geistlichen, in verschiedene Autoritäten nnd Sphären
der Jurisdiction, womit verschiedene Personen betraut wurden. Dieser
Trennung verdanken tvir die Ordnung, den Fortschritt, die Civilisation
nnd so weit Friede ans Erde gewesen, den Frieden der christlichen Welt.

Allein der Cäsarismns steckt in der menschlichen Natur. Er ist
die Regierung von Fleisch nnd Blnt, oder von „Btnt nnd Eisen", und
obwohl das Christeitthnm ihn eine Zeit lang eingedämmt, ganz erloschen
ist er nie. Durch die ganze Geschichte des Christenthums vom 4. bis
znm 16. Jahrhundert hat er immer wieder sich selbst zn behaupten ge¬
sucht. Das römische Reich war kaum nach dem Orient übertragen,
als der Cäsarismns sich wieder ju zeigen begann. Der byzantinische
Despotismus über die bürgerliche und kirchliche Freiheit ist znm Sprich¬
wort geworden. Byzantinisch nnd despotisch sind gleichbedeutende Aus¬
drücke. Das römische Reich war kantn im Westen wieder erstanden,
als dasselbe Streben sich abermals ju zeigen begann. Selbst Karl
d. Gr. dehnte sein Protectorat, oder seine Würde des äußeren Bischofs
bis zu manchen Eingriffen in die kirchliche Freiheit aus. Allein der
Cäsarismus der sächsischen (? fränkisch-salischen,) schwäbischen und bai¬
rischen Kaiser, wie er in den Kämpfen Gregors VII., Alexanders III.
und Jnnocenz' IV. auftritt, lassen die Regierung Karls d. Gr. noch als
eine normale und christliche erscheinen, wie die Regierung Cönstantin's.

Die zwei Hanptnrsachen des Wiederanstretens dcS Cäsarismns
in der christlichen Welt sind erstens die durch die Pandecten des Jn-
stinian gebildete Juristenschule und Universität von Bologna, von welcher
die ganze Theorie und Organisation des ghibellinischen Cäsarismns
ihren Ursprung nahm und zweitens die Einwanderung von Griechen
mit ihrer Literatur und ihrem Byzantinistnns in Italien nach dem Falle
von Constantinopel. Das war cs, was die königlichen Suprematien
des 16. Jahrhunderts im christlichen Europa tnöglich inachte. Die
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